
 

  Geschäftsführung 
Detlef Neuhaus 
Sven Böhm 

Verwaltungsratsvorsitzender 
Dr. Johannes Fritz 

Gerichtsstand 
Amtsgericht Dresden HRB 31882 
UST-Id.-Nr. DE 154882861 

Bankverbindung 
Bank: Deutsche Bank 
IBAN: DE79 8707 0000 0525 7225 00 
BIC: DEUTDE8CXXX 

Verpflichtung auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten gem. Art. 5 DSGVO in 
Verbindung mit Art. 24, 29 und 32 DSGVO und auf das Sozialgeheimnis gem. § 35 SGB I 
sowie auf § 88 TKG von Externen zwischen SOLARWATT GmbH, Maria-Reiche-Str. 2a, 
01109 Dresden, Deutschland und 
 
 
 
              
Name und Adresse des Unternehmens 
 
 
1. Verpflichtung auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten 
Aufgrund der o.a. Rechtsnormen der DSGVO und des BDSG ist es unserem Unternehmen 
untersagt, personenbezogene Daten, die uns im Rahmen unserer Tätigkeit für den Auftraggeber 
bekannt werden, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt sowohl für die 
dienstliche Tätigkeit innerhalb wie auch außerhalb des Unternehmens und der angeschlossenen 
Einrichtungen. Die Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit bleibt auch nach Beendigung unserer 
Fremdtätigkeit bestehen. 
 
2. Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis 
Aufgrund von § 88 Absatz 2 TKG sind wir und unsere Mitarbeiter zur Wahrung des 
Fernmeldegeheimnisses verpflichtet, soweit wir im Rahmen unserer Tätigkeit für das Unternehmen 
bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirken. 
 
3. Verpflichtung auf Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 
Wir bestätigen, dass wir die im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit erlangten Unterlagen oder 
sonstige nicht allgemein zugängliche Informationen Dritten gegenüber vertraulich behandeln werden. 
Wir werden diese Unterlagen und Informationen ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit dem 
Unternehmen auch nicht für eigene gewerbliche Zwecke oder andere Auftraggeber benutzen. 
 
4. Verpflichtung zur Wahrung der Datensicherheit im Datenaustausch mit dem Auftraggeber 
Zur Wahrung der Datensicherheit verpflichten wir uns, ein aktuelles Betriebssystem einzusetzen, 
das den jeweils gültigen Sicherheitsstandards entspricht, das Betriebssystem auf dem aktuellen 
Patchlevel zu halten und einen stets aktualisierten Virenscanner einzusetzen. 
 
Von diesen Verpflichtungen haben wir Kenntnis genommen. Wir sind uns bewusst, dass sich unsere 
Mitarbeiter bei Verletzungen des Datengeheimnisses, des Fernmeldegeheimnisses oder von 
Geschäftsgeheimnissen strafbar machen können, insbesondere nach §§ 42, 43 BDSG-neu und § 
206 Strafgesetzbuch (StGB). Die Abschriften der genannten Vorschriften haben wir mit Anlage 
erhalten. 
Unsere Mitarbeiter werden wir entsprechend informieren. 
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
Unterschrift Geschäftsführer      Name in Blockbuchstaben  
 
Anlagen:  

 Auszüge aus den genannten Gesetzen 
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Auszüge aus den genannten Gesetzen als Anlage zur Verpflichtungserklärung 
zur Vertraulichkeit personenbezogener Daten, auf das Sozialgeheimnis und 
Fernmeldegeheimnis 
 
 
Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt 
verarbeiten, sie unterliegen gem. DSGVO und BDSG einer strengen Vertraulichkeit und dem 
Erlaubnisvorbehalt. Die Verpflichtung auf Vertraulichkeit besteht auch nach der Beendigung der 
Tätigkeit fort. 
 
 
§ 42 BDSG-neu Strafvorschriften 
 
1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 

zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu 
sein,  

1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
2. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, 

die nicht allgemein zugänglich sind,  
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 
3. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, 

die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 
4. Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 

34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen 
oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 
§ 43 BDSG-neu Bußgeldvorschriften 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 
2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
3. Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen 

verhängt. 
4. Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 

34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 
1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder 
Benachrichtigenden verwendet werden. 

 
Auszug aus dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 
 
§ 88 TKG – Fernmeldegeheimnis 
 
(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren 
Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt 
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ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser 
Verbindungsversuche. 
(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist verpflichtet, wer geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch 
nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist. 
(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die 
geschäftsmäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom 
Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse 
über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck 
verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe 
an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies 
vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht 
nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang. 
(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Fahrzeugs für Seefahrt oder Luftfahrt, 
so besteht die Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber dem Führer des Fahrzeugs 
oder seinem Stellvertreter. 
 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 
 
§ 206 StGB - Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 
 
(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder 
Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens 
bekannt geworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten 
Unternehmens unbefugt 
1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und 

verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter 
Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft, 

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder 
3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder 

fördert.  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die 
1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, 
2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von 

Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder 
3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder 

mit Arbeiten daran betraut sind. 
(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb 
des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder 
unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekannt geworden sind, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen 
sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der 
Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem 
Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die 
näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 


